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1. Hygiene in den Veranstaltungs-/Tagungsräumen  
In allen Veranstaltungs- und Tagungsräumen sind folgende Hygieneregeln einzuhalten: 

 

1.1 Aufenthalt in Veranstaltungs-/Tagungsräumen 
 

Die Lern- bzw. Arbeitsplätze sind ordentlich zu hinterlassen.  

Müll ist in den bereitgestellten Müllbehältern zu entsorgen. 

Hygieneartikel, sind vorhanden und dürfen gerne genutzt werden. 

 

1.2 Lufthygiene 
 
Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster wird empfohlen. 

 
2. Hygiene in Sanitärbereichen 
 
2.1 Ausstattung 
 

An den Waschplätzen wird aus hygienischen Gründen Flüssigseife aus Seifenspendern und 

Einmalhandtuchpapier bereitgestellt. Außerdem steht in den Sanitärbereichen wie im Eingangsbereich 

Desinfektionsmittel bereit. 

 

2.2 Händereinigung 
 

Händewaschen und Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung und 

Infektionsbekämpfung, denn hierbei wird die Anzahl der Keime auf den Händen erheblich reduziert.  

Die hygienische Händereinigung bewirkt nach 20-30 Sekunden eine Abtötung von Infektionserregern wie 

Bakterien oder Viren.  

Händereinigung ist daher durchzuführen: 

 nach jedem Toilettengang, 

 vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln und dem Essen, 

 und bei Bedarf. 

 

2.3 Toilettengang 
 

Der Toilettengang sollte grundsätzlich alleine erfolgen.  
 

2.4. Reinigung des Sanitärbereiches 

 
Die Reinigung des Raumes erfolgt mind. 1 mal täglich. Dabei ist darauf zu achten, dass relevante Kontaktflächen, 
wie WC, Türgriff oder Wasserhahn desinfiziert werden.  
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3. Persönliche Hygiene und Verhalten der Schüler/Teilnehmer 
 

Die Teilnehmer sollten im Sinne der Gesundheitsförderung und -erziehung über die Notwendigkeit eines 

hygienischen Verhaltens unterrichtet werden und eine korrekte Händehygiene erlernen.  

 

 

3.1 Verhaltensregeln 
 

Wichtige Verhaltensregeln sind: 

 Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)  

 kein Körperkontakt  

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 bei Erkältungssymptomen gilt grundsätzlich: Wer krank ist, bleibt zuhause. 

 

 

3.2. Maskenpflicht 
 

Eine generelle Maskenpflicht für alle Teilnehmer an den Standorten und im Unterricht besteht nicht mehr. Es 

wird jedoch erwartet, dass sich jeder verantwortungsvoll gegenüber seinen Mitmenschen verhält. 

 

4. Anwesenheit  
 
Zugang zu den Gebäuden vom Kolping-Bildungswerk haben alle Personen.  

 

4.1. Anwesenheit bei leichten Erkältungssymptomen 

 
Liegen folgende Erkältungssymptome vor: 

 
 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen) 

 Verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber) 

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

 

Soll im eigenen Ermessen gehandelt werden. 

 

 
 
 
 
 
 



 

  Hygienekonzept 
 

 

Freigegeben durch Version Freigegeben am Seite 

Kommer, Ewald 007/12.2022 08.12.2022 4 
 

4.2. Anwesenheit mit Krankheitssymptomen 
Personen mit Krankheitssymptomen wie: 

 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fieber) Schnupfen 

 Gliederschmerzen  

 Starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

 

Sollten erst wieder arbeiten bzw. an den Kursen teilnehmen wenn Sie wieder über einen guten 

Allgemeinzustand verfügen. 

 
 

5. Erkrankung/ positives Testergebnis 
 
Positiv Getestete müssen nur noch außerhalb der Wohnung eine Maske tragen. 
Hier macht die Geschäftsleitung vom Hausrecht Gebrauch und verbietet den Zugang. 

 
 

 


